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macht und staatlichen Leitung; die 
Wirtschaft der UdSSR bildet einen 
einheitlichen volkswirtschaftlichen 
Komplex; sie hat einen einheitlichen 
Staatshaushalt, einheitliche Streit
kräfte, eine einheitliche Staatsbür
gerschaft, ein einheitliches Kredit- 
und Finanzsystem. Aus dem politi
schen Wesen des —» Sowjetstaates, 
seiner einheitlichen sozialökonomi
schen und politischen Grundlage er
gibt sich, daß die staatliche Souve
ränität der Union und der Unionsre
publiken notwendig eine unlösbare 
Einheit bilden. Die in der Verfas
sung der UdSSR vorgenommene 
Abgrenzung ihrer Kompetenzen be
deutet darum keine Teilung der ein
heitlichen souveränen Rechte des 
Sowjetvolkes, der politisch-staatli
chen Macht der Werktätigen der 
UdSSR.
Die S. besteht heute aus 15 Unions
republiken. Auf der Grundlage des 
demokratischen Zentralismus ver
wirklichen sie außerhalb des in 
Art. 73 der Verfassung der UdSSR 
festgelegten Rahmens die Staats
macht auf ihrem Territorium selb
ständig. Jede Unionsrepublik hat 
ihre Verfassung, die die Besonder
heiten der jeweiligen Republik be
rücksichtigt; sie hat ihre obersten 
Macht-, Leitungs- und Justizorgane. 
Die Verfassungen der Unionsrepu
bliken müssen der Verfassung der 
UdSSR entsprechen; darin drückt 
sich die Einheit des sowjetischen 
multinationalen Staates, die Ge
meinsamkeit seiner grundlegenden 
Prinzipien aus. Wachsende Bedeu
tung hat die Gesetzgebung der 
Unionsrepubliken erlangt. Die 
Unionsrepubliken haben das Recht, 
diplomatische Beziehungen zu aus
ländischen Staaten zu unterhalten, 
ihre Vertreter in internationale Or
ganisationen zu entsenden (z. B. in 
die UNO). Ohne ihre Einwilligung 
darf ihr Territorium nicht verändert 
werden. Die in den letzten Jahren 
durchgeführten Maßnahmen zur Er
weiterung der Rechte der Unionsre

publiken sind organisch verbunden 
mit der Stärkung der Leitung und 
Planung im Rahmen der gesamten 
Union. In unmittelbarem Zusam
menhang mit der S. steht die natio
nal-territoriale Autonomie als eine 
staatliche Form der brüderlichen Zu
sammenarbeit der Sowjetvölker und 
wichtiger Grundsatz der national
staatlichen Ordnung der UdSSR. 
Diese ermöglicht es, die Kultur- und 
Lebensweise der einzelnen Völker
schaften innerhalb der Unionsrepu
bliken in der staatlichen Leitung um
fassend zu berücksichtigen. Als For
men der sowjetischen national-terri
torialen Autonomie haben sich 
20 autonome Sowjetrepubliken 
(ASSR), 8 autonome Gebiete und 10 
autonome Bezirke herausgebildet 
und entwickelt. Die Mitglieder und 
Mitarbeiter ihrer Macht- und Lei
tungsorgane gehören den jeweiligen 
Nationen und Völkerschaften an. 
Sie kennen deren Lebensweise, Ge
wohnheiten, Bräuche, Sitten und be
herrschen ihre Sprache. Die gesell
schaftlich-politische, ökonomische 
und geistig-kulturelle Entwicklung 
innerhalb der S. vollzieht sich auf 
der Grundlage der gesamtstaatli
chen Leitung und Planung, entspre
chend dem —>■ demokratischen Zen
tralismus. Unter aufmerksamer Be
rücksichtigung der nationalen Be
sonderheiten und der Entwicklung 
der sozialistischen Nationalkulturen 
erfolgt beim kommunistischen Auf
bau die weitere allmähliche Annähe
rung der Nationen und Völkerschaf
ten der UdSSR, festigt sich die neue 
historische Gemeinschaft der Men
schen, das Sowjetvolk. Einer der 
Hauptfaktoren der Entwicklung die
ser neuen, internationalen Gemein
schaft ist die harmonische Verbin
dung der Interessen aller Sowjetvöl
ker. Die allseitige Entwicklung der 
nationalen Republiken in der 
UdSSR ist begleitet von der weiteren 
Stärkung der freundschaftlichen Be
ziehungen zwischen ihnen, ihrer 
fortschreitenden Annäherung und


